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9C_763/2011
Urteil vom 31. Oktober 2011
Il. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung Bundesrichter U. Meyer, Prasident,

Gerichtsschreiber Attinger.

Verfahrensbeteiligte

Urs Beeler,
Postfach 7, 6431 Schwyz,
Beschwerdeflhrer,

gegen

Ausgleichskasse Schwyz,
Rubiswilstrasse 8, 6438 Ibach,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand

Erganzungsleistung zur AHV/IV,

Beschwerde gegen den Entscheid des
Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz
vom 26. September 2011.



Inhalt korrekt
zusammengefasst

In Erwéagung,

dass das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz mit Entscheid vom
26. September 2011 die Beschwerde von Urs Beeler, soweit es darauf
eintrat, in dem Sinne guthiess, als es den Einspracheentscheid der
Ausgleichskasse Schwyz vom 22. Juni 2011 mitsamt Verfigungen
vom 23. und 25. November 2010 aufhob und die Streitsache an die
Verwaltung zuriickwies, damit diese, nach erfolgter Abklarung tber die
Anrechenbarkeit eines hypothetischen Erwerbseinkommens der Ehe-
gattin und die Bezahlung der Sozialversicherungsbeitrage, uber den
EL-Anspruch neu verfuge (Dispositiv-Ziffer 1 des Rickweisungsent-
scheids in Verbindung mit den entsprechenden Erwagungen),

dass Urs Beeler Beschwerde ans Bundesgericht fuhrt,

dass der als Vor- oder Zwischenentscheid im Sinne des BGG zu quali-
fizierende (BGE 133 V 477 E. 4.2 S. 481), nicht die Zustandigkeit oder
ein Ausstandsbegehren (vgl. Art. 92 BGG) betreffende kantonale
Rickweisungsentscheid vom 26. September 2011 nur unter den in
Art. 93 Abs. 1 BGG genannten alternativen Voraussetzungen selb-
standig anfechtbar ist,

dass nach dieser Gesetzesvorschrift die Beschwerde gegen selb-
standig eréffnete Vor- und Zwischenentscheide zuldssig ist, wenn sie
einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken kdénnen (lit. a),
oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endent-
scheid herbeifihren und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit
oder Kosten fur ein weitlaufiges Beweisverfahren ersparen wirde
(lit. b von Art. 93 Abs. 1 BGG),

dass der im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG nicht wieder gut-
zumachende Nachteil rechtlicher (nicht bloss faktischer) Natur sein
muss, welcher auch mit einem fur die Beschwerde fiihrende Partei
gunstigen Endentscheid nicht oder nicht vollstandig behebbar ist (BGE
137 V 314 E. 2.2.1 S. 317 mit Hinweisen),

dass - wie hier - die Rickweisung der Sache an die Verwaltung zu
erganzender oder weiterer Abkldrung und neuer Entscheidung in der
Regel keinen im Sinne der genannten Bestimmung nicht wieder gut-
zumachenden Nachteil bewirkt, zumal die blosse Verldngerung oder
Verteuerung des Verfahrens dieses Kriterium praxisgemass nicht er-
fallt (BGE 133 V477 E. 5.2.1und 5.2.2 S. 483,645 E. 2.1 S. 647),
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Das willktrliche
Erfinden von nicht
vorhandenem
Einkommen (wider
besseren Wis-
sens!) durch eine
offensichtlich
korrupte Aus-
gleichskasse
Schwyz verletzt
das Willktrverbot
nicht?!?

dass - was den Eintretensgrund von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG anbe-
langt - festzustellen ist, dass im hier zu beurteilenden Fall die Gut-
heissung der Beschwerde, d.h. die Weiterausrichtung der Er-
ganzungsleistung in der beantragten Hohe, sofort einen Endentscheid
herbeifuhren wirde,

dass indessen vom Beschwerdefiihrer nicht dargetan wird und auch
nicht ersichtlich ist, inwiefern der damit eingesparte Aufwand be-
deutend waére, weshalb auf die Beschwerde gegen den kantonalen
Rickweisungsentscheid vom 26. September 2011 nicht eingetreten
werden kann,

dass auch insofern nicht einzutreten ist, als der vorinstanzliche Ent-
scheid - im Hinblick auf die Rechtsprechung zum Andauern des Ent-
zugs der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde bei Riickweisung
der Sache an die Verwaltung (BGE 129V 370; 106 V 18; vgl. auch
SVR 2011 IV Nr. 33 S. 96, 8C_451/2010) - als Zwischenentscheid be-
treffend aufschiebende Wirkung des vorinstanzlich erhobenen
Rechtsmittels zu betrachten wére,

dass solche Zwischenentscheide nadmlich Entscheide Uber vorsorg-
liche Massnahmen im Sinne von Art. 98 BGG darstellen (Sewer, in:
Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, N. 7 zu Art. 98 BGG) wogegen mit
Beschwerde nur die Verletiung verfassungsmassiger Rechte gerigt
werden kann,

dass das Bundesgericht die Verletzung verfassungsmassiger Rechte
nur insofern prift, als eine solche Ruge in der Beschwerde vor-
gebracht und begriindet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG), andernfalis
auf die Beschwerde nicht eingetreten wird (BGE 134 1 83 E. 3.2 S. 88;
134 11 244 E. 2.2 S. 246),

dass bei einer Willkurriige klar und detailliert aufzuzeigen ist, inwiefern
der kantonale Entscheid - im Ergebnis - offensichtlich unhaltbar sein,
eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzen
oder sonst wie in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zu-
widerlaufen soll (BGE 135 V2 E. 1.3 S. 4; 134 V 138 E. 2.1 S. 143),

dass die in der Beschwerdeschrift im Zusammenhang mit dem
Willkurvorwurf etc. erhobenen Einwendungen den qualifizierten Rige-
und Begrundungsanforderungen von Art. 106 Abs. 2 BGG offensicht-
lich nicht gentigen,

Das Gegenuberstellen tatsachlicher Ver-
haltnisse (Fr. 0.- Einkommen) gegentber
frei erfundenen Zahlen der Ausgleichs-
kasse Schwyz soll als Begriindung

RS ungentgend sein? Sagenhaft!
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Das Gegenüberstellen tatsächlicher Ver-hältnisse (Fr. 0.- Einkommen) gegenüber frei erfundenen Zahlen der Ausgleichs-kasse Schwyz soll als Begründung ungenügend sein? Sagenhaft! 


Dieses Beispiel zeigt einmal mehr, dass "Recht" und Gerechtigkeit bzw. Recht haben und Recht bekommen
vollig verschiedene Dinge sind. Das Schweizer Bundesgericht scheint es nicht zu kimmern, wenn im
Dezember 2010 VOLLIG WILLKURLICH die Auszahlung von Erganzungsleistungen (EL) eingestellt wurde
und der IV- und "Bis-anhin-EL-Bezlger" dadurch gezwungen wurde/wird, auf dem Sozialamt vorstellig zu
werden! Wie stolz kdnnen doch die Schweizer auf einen derart funktionierenden "Rechtsstaat" sein!

dass auf die offensichtli%unzuléssige Beschwerde im vereinfachten
Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit. a und b BGG nicht einzutreten ist
und in Anwendung von Art. 66 Abs. 1 zweiter Satz BGG auf die Er-
hebung von Gerichtskosten verzichtet wird, womit das Gesuch des
Beschwerdefluhrers um unentgeltliche Rechtspflege im Sinne der Be-
freiung von den Gerichtskosten gegenstandsilos ist,

erkennt der Préasident:

1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.

Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons
Schwyz und dem Bundesamt fir Sozialversicherungen schriftlich
mitgeteilt.

Luzern, 31. Oktober 2011

Im Namen der Il. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Président: Der Gerichtsschreiber:

A

Attinger
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